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Richtlinie zum Förderprogramm „Richtiges Handeln für den Klimaschutz und die Klima-
folgeanpassungen“ der Stadt Salzkotten 
 

3.1 Bauen und Sanieren 
 
 
Die Energiewende erfordert im Gebäudebereich ein Umdenken. Es be-
darf neuer Wärmequellen und der Wärmebedarf eines jeden Gebäudes 
muss gesenkt werden. 
 
Allgemeine Bedingungen für diesem Bereich: 

• Energieberatung vor Umsetzung der Maßnahme notwendig (mindestens z. B. 
eine Vor-Ort-Beratung durch die Verbraucherzentrale NRW mit entsprechen-
dem Schwerpunkt. Alternativ: Beratung von einem Energieberater, der zertifi-
ziert / gelistet ist nach dena, BAFA, Energieeffizienz-Expertenliste für Förder-
programme des Bundes.) 

• Nachweis: Leistungsschein oder Beratungsprotokoll 

• Hinweis: Es gilt ein Förderhöchstbetrag von 2.000 € (siehe Punkt 4.1) 

 
Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Nachweise 
Dämmung von Bestands-
gebäuden mit ökologi-
schen Dämmstoffen 

20 % 
max. 1.000 € 

nur für Bestandgebäude 
folgende U-Werte sind zu erfüllen: 
Außenwand, Dach, Steildach, 
Flachdach, oberste Geschossde-
cke, Wände und Decken gegen 
unbeheizte Keller oder Bodenplat-
te U mind. 0,24 W/(m2K) 
(Ausnahme: U mind. 0,50 
W/(m2K) wenn Erneue-
rung/Aufbau von beheizter Seite 
erfolgt) 
Nur Förderung von nachwach-
senden, mineralischen oder recy-
celten Dämmstoffen 
Keine Förderung erdölbasierter 
Neuprodukte 
 

Rechnung eines Fachbe-
triebes, incl. Nachweis der 
U-Werte und des verwen-
deten Materials 
Alternativ: 
Fördermittelnachweis der 
KfW incl. U-Werten 
 
Bei Eigenleistung/ Nach-
barschaftshilfe: Erstattung 
der Materialkosten nach 
Einzelfallentscheidung 

Dämmung von Heizkör-
pernischen 

50 € pro Nische, 
maximal 200 €  

nur für Bestandgebäude 
 

Rechnung eines Fachbe-
triebes 
 
Bei Eigenleistung/ Nach-
barschaftshilfe: Erstattung 
der Materialkosten nach 
Einzelfallentscheidung 
 
Fotos vorher/nachher 
 

Erneuerung / Dämmung 
von Rollladenkästen 

50 € pro Rollladenkas-
ten, 

maximal 200 € 

nur für Bestandgebäude 
 

Rechnung eines Fachbe-
triebes 
 
Bei Eigenleistung/ Nach-
barschaftshilfe: Erstattung 
der Materialkosten nach 
Einzelfallentscheidung 
 
Fotos vorher/nachher 
 

Durchführung von Luft-
dichtheitsmessungen  

200 € pauschal nur für Bestandgebäude 
 
Messung ist nach Prüfnorm nach 
DIN EN 13829 durchzuführen 

Rechnung eines Fachbe-
triebes 
 
Kopie des Prüfzertifikates 
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Gründach und Fassaden-
begrünung 

15 €/m2, maximal 50% 
der Kosten, oder max. 

2.000 €  

Fläche > 10 m2 
Extensive Dachbegrünung mit 
mehrjährigen, heimischen Pflan-
zen 
 
Bei Fassadenbegrünung nur 
bauliche Maßnahmen, keine 
Pflanzkübel/Wilder Wein o.ä. 

Rechnung eines Fachbe-
triebes 
 
Bei Eigenleistung/ Nach-
barschaftshilfe: Erstattung 
der Materialkosten nach 
Einzelfallentscheidung 
 
Fotos vorher/nachher 
 

Fenster- und Türentausch 100 € / Fenster oder 
Fenstertür (Terrassen- 

/ Balkontür) 
 

200 € / Tür 
jeweils pauschal 

 

nur für Bestandgebäude 
 
Fenster / -tür: UW mind. 1,3 
W/(m2K) 
(auch Dachflächenfenster) 
 
Tür: Ud mind. 1,3 W/(m2K) 
 
Nur für Türen oder Fenster, die 
beheizte Gebäudeteile umschlie-
ßen 
 

Rechnung eines Fachbe-
triebes mit den erforderli-
chen Nachweisen 
 

Errichtung solarthermi-
sche Anlage 
 

Anlage für die Warm-
wasserbereitung bzw. 
zur Heizungsunterstüt-

zung / Kombianlage 
400 € pauschal 

 

nur für Bestandgebäude 
 

Rechnung eines Fachbe-
triebes mit den erforderli-
chen Nachweisen 
 

Erneuerung Heizungsan-
lage und Warmwasserauf-
bereitung auf Basis erneu-
erbarer Energien 
 

20 %, 
maximal 1.000 € 

nur für Bestandgebäude 
 
keine Förderung bei Verbrennung 
fossiler Brennstoffe (incl. Hybrid-
anlagen) 
 
 

Rechnung eines Fachbe-
triebes mit den erforderli-
chen Nachweisen 
 
ggf. Nachweis des Bezuges 
von Ökostrom 

 
  


